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Haushaltsführung 2000
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 95 000 000 DM bei Kapitel 60 04 
Titel 654 01
Bundeszuschuss an den Ausgleichsfonds (Lastenausgleich)

 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 6. Juni 2000
– II A 5 – AF 0111 – 16/00

 

Gemäß § 37 Abs. 4 BHO teile ich mit, dass ich nach  Artikel 112 GG meine
Einwilligung erteilt habe, bei Kapitel 60 04 Titel 654 01 eine überplanmäßige
Ausgabe bis zur Höhe von 95 000 000 DM zu leisten.

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.
Gemäß § 6 Abs. 3 des Lastenausgleichsgesetzes ist der Bund verpflichtet, die
Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Ausgleichsfonds auszuglei-
chen.
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